
Beim nachhaltigen Finanzwesen geht es sowohl um die Finanzierung dessen, was bereits umweltfreundlich ist 
(grüne Finanzierung), als auch dessen, was mit der Zeit einen umweltfreundlichen Leistungsstand erreichen 
soll (Umstellungsfinanzierung).

Dieses Paket ist ein wichtiger Schritt hin zur Vollendung des EU-Rahmens für ein nachhaltiges 
Finanzwesen und soll gewährleisten, dass seine Komponenten leichter zu handhaben sind, mit 
möglichst geringen Kosten einhergehen und zur Finanzierung der Umstellung beitragen.

INVESTITIONEN IN DIE UMSTELLUNG

Die EU-Agenda für ein nachhaltiges Finanzwesen zielt darauf ab, Unternehmen und den 
Finanzsektor bei der Umstellung auf eine klimaneutrale und nachhaltige Wirtschaft zu unterstützen, 
indem die private Finanzierung nachhaltiger Projekte und Technologien gefördert wird.

Im Vordergrund stehen dabei die Unterstützung der Marktteilnehmer bei der Umsetzung der 
EU-Taxonomie und des Gesamtrahmens sowie die Verbesserung ihrer Anwenderfreundlichkeit.
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INSTRUMENTE ZUR FINANZIERUNG DER UMSTELLUNG

NEUES PAKET: DELEGIERTE RECHTSAKTE ZUR EU-TAXONOMIE 

Änderungen des bestehenden 
delegierten Rechtsakts zur 
Klimataxonomie

Neu: Delegierter Rechtsakt 
zum Umweltschutz
(einschließlich Änderungen des 
delegierten Rechtsakts über die 
Offenlegungspflichten)

Klimaschutz

Kreislaufwirtschaft

Anpassung an 
den Klimawandel

Biologische Vielfalt 
und Ökosysteme 

Vermeidung und 
Verminderung der 
Umweltverschmutzung 

Wasser- und 
Meeresressourcen 

Zu den freiwilligen Instrumenten, die 
Unternehmen für die Finanzierung der 
Umstellung auf Nachhaltigkeit nutzen 
können, gehören:

 � EU-Taxonomie

 � EU-Referenzwerte für den 
Klimaschutz

 � EU-Standard für grüne Anleihen

 � Wissenschaftlich fundierte Ziele

 � Umstellungspläne
Anteil der grünen Tätigkeiten des Unternehmens
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Investitionen 
in neue grüne 
Tätigkeitsfelder

Modernisierung der 
Produktionstechnologien

Steigerung der 
Energieeffizienz

Beispiel für ein Unternehmen im Wandel



EU-TAXONOMIE WIRTSCHAFTSZWEIGE UND TÄTIGKEITEN

VORSCHLAG FÜR EINE VERORDNUNG ÜBER ESG-RATINGS

Wir unternehmen weitere Schritte, um Investitionen in eine nachhaltigere 
Wirtschaft zu erleichtern, indem wir für mehr Transparenz auf dem Markt 
für Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsratings (ESG-Ratings) 
sorgen und Vorschriften für die Tätigkeit von auf ESG-Kriterien ausgerichtete 
Ratingagenturen einführen.

Durch ESG-Ratings werden Unternehmen, Finanzinstrumente und 
Finanzprodukte im Hinblick auf ihre ökologischen, sozialen und 
unternehmensführungsbezogenen Eigenschaften, ihre Anfälligkeit 
für ESG-Risiken und ihre Auswirkungen auf die Umwelt und die 
Gesellschaft im Allgemeinen bewertet.

Bausektor, 
Energieeffizienzmaßnahmen und 
Renovierungen.

Gebäude
Bau und Renovierung, Abbruch 
von Gebäuden, Instandhaltung 
von Straßen und Autobahnen, 
Verwendung von Beton im 
Bauwesen.

N
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Delegierter 
Rechtsakt zur 

Klimataxonomie
und

Delegierter 
Rechtsakt zum 
Umweltschutz

Geringe Emissionen, alternative 
Übergangslösungen bis 2025, 

Infrastrukturen.

N
EU

Verkehrswesen
Neue Komponenten für die Umstellung 

im Schiffs-, Luft-, Straßen- und 
Schienenverkehr.

Dienstleistungen
Verkauf von Ersatzteilen und 

Gebrauchtwaren. Vorbereitung zur 
Wiederverwendung von Altprodukten 
und Produktkomponenten, Markt für 

den Handel mit zur Wiederverwendung 
bestimmten Gebrauchtwaren.

N
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Forstwirtschaft
Aufforstung, Erhaltung, 
Waldbewirtschaftung, Sanierung und 
Wiederherstellung von Wäldern.

Grundlagentechnologien, 
Schwerindustrie (Umstellung).

Verarbeitendes Gewerbe
Verpackungsartikel aus 
Kunststoff, elektrische 
und elektronische Geräte, 
Pharmazeutika.

N
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Wasserversorgung und 
Abwasserentsorgung 

Wasserversorgung, Behandlung 
von kommunalem Abwasser, 

nachhaltige Entwässerungssysteme, 
Phosphorrückgewinnung aus Abwasser.

N
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Wasserversorgung, Abwasser- und 
Abfallentsorgung und Beseitigung 

von Umweltverschmutzungen.

Katastrophenrisikomanagement
Naturbasierte Lösungen. Notfalldienste, 
Vermeidung von Hochwasserrisiken 
und Infrastruktur zum Schutz vor 
Hochwasser.

N
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IKT und Berufstätigkeiten
Software und Beratung 
für datengestützte IT-/OT-
Lösungen (Informations- und 
Betriebstechnologien).

N
EU

Forschung, Datenlösungen und 
Rechenzentren.

Energie
Erneuerbare Energien, 
Stromübertragung, bestimmte 
Tätigkeiten in den Bereichen 
Kernenergie und Erdgas (unter 
strengen Auflagen).
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WIE FUNKTIONIEREN ESG-RATINGS?

WAS ÄNDERT SICH MIT DEM HEUTIGEN VORSCHLAG ZU ESG-RATINGS?

Offenlegung von Unternehmensdaten
(verpflichtend, z. B. Richtlinie über die Nach-
haltigkeitsberichterstattung von Unternehmen 
(CSRD) und Taxonomie, und freiwillig)

Alternative Quellen für 
Unternehmensdaten
(z. B. Satellitenbilder, öffentliche Datenbanken)

Antworten von Unternehmen auf 
Auskunftsersuchen

DATEN 

DATEN 

ANBIETER VON 
ESG-RATINGS

INVESTOREN
VERMÖGENSVERWALTER

REFERENZWERT-ADMINISTRATOREN

ESG-Ratings

BISHER KÜNFTIG

Unklarheiten über die für 
ESG-Ratings herangezogenen 
Methoden und Datenquellen

Unklarheiten über die 
Tätigkeitsfelder der Anbieter von 

ESG-Ratings

Kein Vertrauen der Investoren in 
die Qualität von ESG-Ratings

Ungewissheit der Unternehmen, 
ob ESG-Ratings ihrer 

tatsächlichen Leistung 
entsprechen

Investoren und bewertete Unternehmen können keine fundierten 
Entscheidungen treffen

Investoren und bewertete Unternehmen können fundierte 
Entscheidungen treffen

Besser funktionierender Binnenmarkt 
Beitrag zum europäischen Grünen Deal und zu den Zielen der 

Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung

Das Potenzial des Binnenmarkts, zum europäischen Grünen Deal und 
zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung 

beizutragen, wird nicht voll ausgeschöpft

Mehr Transparenz Mehr Kohärenz

Klarere Ziele und Methoden
Zulassungspflicht und laufende 

Überwachung

Mehr Klarheit über den Ursprung 
von Daten


